
Erklärung zur beitragsfreien Mitversicherung von Kindern in de r
privaten Pflegepflichtversicherung

Versicherungs-Nummer: ____________________________
Name des Versicherungsnehmers: ____________________________
Name des Ehegatten: ____________________________
Krankenversichert bei: ____________________________

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind

Name des Kindes

Geburtsdatum

Krankenversichert bei

Angabe für Kinder über 18 Jahre
Schulbesuch/Studium endet
voraussichtlich im Jahre

Verfügt das Kind über eigene
Einkünfte

( ) ja ( ) ja ( ) ja ( ) ja
( ) nein ( ) nein ( ) nein ( ) nein

Falls "ja" - in welcher
Höhe besteht ein Gesamteinkommen* (monatl.)? ________ EUR _______ EUR _______ EUR _______ EUR

Wird eine geringfügige
Beschäftigung ausgeführt?

( ) ja ( ) ja ( ) ja ( ) ja
( ) nein ( ) nein ( ) nein ( ) nein

Ich bestätige, dass die auf dem beiliegenden Merkblatt aufgeführten Voraussetzungen für
die beitragsfreie Mitversicherung der o.g. Kinder erfüllt sind.

Ich bestätige ferner die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und verpflichte mich, auf
Anforderung der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG entsprechende Nach-
weise vorzulegen. Bei Veränderung werde ich die ALTE OLDENBURGER Krankenversi-
cherung AG unverzüglich informieren. Soweit kein Anspruch auf Mitversicherung be-
stand, werde ich die Beiträge nachentrichten.

____________________ ____________________________________
PLZ, Ort, Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers

* Der Begriff des Gesamteinkommens ist in § 16 SGB IV definiert als Summe der Ein-
künfte im Sinne des Einkommensteuerrechts und umfasst gemäß § 2 Abs. 1 EStG Ein-
künfte aus Kapitalvermögen sowie Vermietung und Verpachtung etc.



Merkblatt
Voraussetzung für die beitragsfreie Mitversicherung von

Kindern in der
privaten Pflegepflichtversicherung

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch (SGB), Elftes Buch "Soziale Pflegeversicherung"
§ 23

Versicherungspflicht für Versicherte der privaten Kranke nversicherungsunternehmen

(1) Personen, die gegen das Risiko Krankheit bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen mit Anspruch auf
allgemeine Krankenhausleistungen oder im Rahmen von Versicherungsverträgen, die der Versicherungspflicht nach §
193 Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes genügen, versichert sind, sind vorbehaltlich des Absatzes 2 verpflichtet,
bei diesem Unternehmen zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit einen Versicherungsvertrag abzuschlie-
ßen und aufrechtzuerhalten. Der Vertrag muss ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht für sie selbst und
ihre Angehörigen oder Lebenspartner, für die in der sozialen Pflegeversicherung nach § 25 eine Familienversicherung
bestünde, Vertragsleistungen vorsehen, die nach Art und Umfang den Leistungen des Vierten Kapitels gleichwertig sind.
Dabei tritt an die Stelle der Sachleistungen eine der Höhe nach gleiche Kostenerstattung.

(3) Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe
haben, sind zum Abschluss einer entsprechenden anteiligen beihilfekonformen Versicherung im Sinne des Absatzes 1
verpflichtet, sofern sie nicht nach § 20 Abs. 3 versicherungspflichtig sind. Die beihilfekonforme Versicherung ist so aus-
zugestalten, dass Ihre Vertragsleistungen zusammen mit den Beihilfeleistungen, die sich bei Anwendung der in § 14
Abs. 1 und 5 der Beihilfevorschriften des Bundes festgelegten Bemessungssätze ergeben, den in Absatz 1 Satz 2 vor-
geschriebenen Versicherungsschutz gewährleisten.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 1. Heilfürsorgeberechtigte, die nicht in der sozialen Pflegeversicherung
versicherungspflichtig sind, 2. Mitglieder der Postbeamtenkrankenkasse und 3. Mitglieder der Krankenversorgung der
Bundesbahnbeamten.

(5) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten nicht für Personen, die sich auf nicht absehbare Dauer in stationärer Pflege befinden
und bereits Pflegeleistungen nach § 35 Abs. 6 des Bundesversorgungsgesetzes, nach § 44 des Siebten Buches, nach
§ 34 des Beamtenversorgungsgesetzes oder nach den Gesetzen erhalten, die eine entsprechende Anwendung des
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, sofern sie keine Familienangehörigen oder Lebenspartner haben, für die in der
sozialen Pflegeversicherung nach § 25 eine Familienversicherung bestünde.

§ 25
Familienversicherung

(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von familienversi-
cherten Kindern, wenn diese Familienangehörigen 1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, 2.
nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder nach § 20 Abs. 3 versicherungspflichtig sind, 3. nicht nach § 22 von der
Versicherungspflicht befreit oder nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung pflichtversichert sind, 4. nicht hauptbe-
ruflich selbständig erwerbstätig sind und 5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches, überschreitet; bei Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf
Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1
Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro. § 7 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2
des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie § 10 Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Fünften Buches
gelten entsprechend.

(2) Kinder sind versichert: 1. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 2. bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, wenn
sie nicht erwerbstätig sind, 3. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder Berufsausbildung
befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligen-
dienstegesetzes leisten; wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienstpflicht des
Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Versicherung auch für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechen-
den Zeitraum über das 25. Lebensjahr hinaus, 4. ohne Altersgrenze, wenn sie wegen körperlicher, geistiger oder seeli-
scher Behinderung (§ 2 Abs. 1 des Neunten Buches) außerstande sind, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist,
dass die Behinderung zu einem Zeitpunkt vorlag, in dem das Kind nach Nummer 1, 2 oder 3 versichert war. § 10 Abs. 4
und 5 des Fünften Buches gilt entsprechend.



(3) Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder Lebenspartner des Mitglieds nach
§ 22 von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung pflichtversichert ist und sein
Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach dem Fünften Buch über-
steigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist; bei Renten wird der Zahlbetrag berücksich-
tigt.

(4) Die Versicherung nach Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 bleibt bei Personen, die auf Grund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst
oder Zivildienst oder die Dienstleistungen oder Übungen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten, für
die Dauer des Dienstes bestehen. Dies gilt auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6
des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes.


